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Jugendwartetagung 
Regionstag Eifel   2015 

 

Ergebnisprotokoll 

 

 

Sitzung am 03. Juni  2015 Beginn 18:00 Uhr 

in Bettingen / Ausrichter:  
TTG Bettingen-Oberweis-Utscheid 

Ende 19:15 Uhr 

Versammlungsleiter Jürgen Föst (Regionsjugendwart) Protokollführer Wolfgang Binder 
 

Teilnehmer: (30 Teilnehmer aus 21 Vereinen) 

(1) TTG Gerolstein-Daun (1) TTG Bettingen-Oberweis-Utscheid (1) TTG Schüller-Kerschenbach 

(1) DJK Irrel (1) DJK Matzen (1) SV Ferschweiler 

(2) TTC 1960 Schwirzheim (3) SV Burg Schönecken (1) SV  B/W Neuerburg 

(1) TTC Rommersheim (1) DJK Prüm-Enz (5) TTV Basberg 

(1) TTC Ahbach (3) SSV Pronsfeld (1) SV Wolsfeld 

(1) TTC Dockweiler (1) TTSG Waxweiler/Philippsweiler (2) SG Speicher-Orenhofen 

(1) TTC Dockweiler (1) TTG Badem/Dudeldorf (1) Tus 05 Daun 

 

Tagesordnung 

1. Eröffnung und Begrüßung,  
2. Jugendordnung/Wettspielordnung und  Änderungen im Jugendbereich 
3. Spielbetreib 2014/2015, Aufstellung, Meldung in Verbandsklassen  
4. Klassen / Staffeleinteilung Regionsklassen 
5. Anträge 
6. Sonstiges 
7. Schlusswort 

 
TOP 1 Eröffnung und Begrüßung,  

Regionsjugendwart  eröffnet die Versammlung um 18:00 Uhr. 
Einberufung erfolgte  form- und fristgerecht, zum Bericht Regions-Jugendwart gab es keine 
Anmerkungen. Protokollführer: Wolfgang Binder 
 

TOP 2 Jugendordnung/Wettspielordnung und  Änderungen im Jugendbereich 

 Jugendordnung (JO) vom 08.12.2014   Altersklassen Jugend  

Spielzeit 2015/2016 SBE Ersatz in Da/He Msch 

Schüler-/innen  „D“   U 9 2007 und jünger NEIN NEIN 

Schüler-/innen  „C“   U 11 2005 / 2006 NEIN NEIN 

Schüler-/innen  „B“   U 13 2003 / 2004 TTVR TOP 10 JA 

Schüler-/innen  „A“   U 15 2001 / 2002 JA JA 

Mädchen/Jungen       U 18 1998 / 1999 / 2000 JA JA 

 
 Jugendordnung 
 3. Teilnahme am Erwachsenenspielbetrieb 
 3.1 Grundvoraussetzung für Erteilung der SBE ist die Teilnahme an den 
  Nachwuchsranglistenturnieren  der Region……………………. 
 3.2  Die für die Mitwirkung in einer Mannschaft des Erwachsenenspielbetriebs erteilte 
  Spielberechtigung hat Gültigkeit für die Dauer einer Spielzeit. Die Voraussetzungen für 
  die Erteilung der SBE müssen für jede Spielzeit neu erfüllt werden. 
 3.3  Antragstellung SBE mit Mannschaftsaufstellung in click-tt  (für VR 15.06.-21.06.2015) 
 3.4 Für die Erteilung der Genehmigung zur Teilnahme am Erwachsenensport wird eine 
  Gebühr in Höhe von 40,00 € fällig 
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 3.6.  Verspätet eingehende Anträge (bis zum 20.07.) nur mit Versäumnisgebühr 
          Anträge die nach dem 20.07.14 eingehen können erst zur Rückrunde greifen 
 3.11  Bei Einzelmeisterschaften, Ranglisten und Einzelturnieren werden Jugendliche  
  unabhängig von der SBE ihrem Q-TTR-Wert  entsprechend eingeteilt.  
  Spieler ohne SBE bedürfen zusätzlich der  Genehmigung  durch den   
  Regionsjugendwart. 
 Freigabe kann nur erfolgen bei Jugendlichen mit mehr als 1000 TTR - Punkten 
 
 Wettspielordnung ab 01.07.2015 

WO 
A 7  

Spielzeit 

Vorrunde Mannschaftsmeisterschaften für Damen Herren und Jugend 01.07.-31.12. 
Rückrunde 01.01.-30.06. Gleichschaltung auch für Jugendbereich 
=Jugend= VR Aufstiegsrecht   und Installierung 1. Rheinlandliga = 

 
WO A 9 
9.3.1 

Jugend/ Schüler  

Für jede Altersklasse gemäß WO A 8 und Zusatz des TTVR gibt es eine Turnierklasse.   

Es kann auf Regionsebene eine Spielklasse mit dem Namen „Nachwuchscup“ für reine 
Anfänger (kein TTR-Wert oder ein nicht vergleichbarer TTR-Wert zum Stichtag der 
Mannschaftsmeldung Vorrunde) eingerichtet werden. In dieser Spielklasse gemeldete 
Spieler dürfen nur im Jugendspielbetrieb als Ersatzspieler eingesetzt werden. 

 
WO 
E 3.2.2 

Schülerinnen/ Mädchen mit SBE dürfen als Stammspielerinnen für Damen- und 
Herrenmannschaften sowie für Jugendmannschaften gemeldet werden.  
Sie können somit in 3 Mannschaften Stammspieler sein.  

Ersatzgestellung wie in der WO D 22.  

Begründung der Änderung/ Bemerkung:  

Mädchen bekommen eine Mehrfachspielberechtigung als Stammspieler für Damen- 
und Herren- sowie für Jugendmannschaften. 

 
 
TOP 3 Spielbetrieb 2015/2016 / Aufstellung, Meldung in Verbandsklassen 

Rückblick 2014/2015 Ausblick 2015/2016 
 

Spielverlegungen  

Zu viele Verlegungen,  zukünftig nur noch bei gleichzeitigem  neuen Spieltermin und 

schriftlichem Einverständnis (E-Mail) beider Mannschaften an Spielleiter.  

POKAL Meldungen    

gemessen an der Anzahl der Jugendmannschaften zu wenig,  

Meldetermin Region für 2015/2016 bis 13.09.2015 

Im Einsteigerbereich wird der POKAL  für Jungen und Mädchen getrennt ausgespielt 

Mädchenliga 

bei genügend Meldungen ist eine eigene Mädchenliga geplant 

 

Nachwuchscup/Einsteiger  Region Eifel/ alternativer Spielbetrieb 

Die Einteilung zur HR wird in 2 Stärkeklassen erfolgen 

a) A-Schüler-/inne / Jungen / Mädchen 

b) B/C/D- Schüler-/innen 

Altersklasse Jahrgang POKAL Mannschafts-
meisterschaft 

Turnier- 
spielbetrieb 

Schülerinnen ab  einschl. „A“ 
U18 

2002 bis 1998 JA JA A-Staffel 

Schüler  ab  einschl. „A“  
U18 

2002 bis 1998 JA JA 

Schülerinnen bis einschl. „B“ 2003 und JA JA B-Staffel 
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U13 jünger 

Schüler  bis einschl. „B“  
U13 

2003 und 
jünger 

JA JA 

 
 1. Meldung gemäß Mannschaftsmeldung   
 2. Nachmeldung/Korrekturen   und auch Neumeldung nach Sommerferien T. 13.09.15 
 3. Beginn Spielbetrieb Einsteiger  Anfang Oktober 2015  in Turnierform 
 Dieser Bereich soll ab Spielzeit 2016/2017 im alternativen Spielbetrieb angeboten werden, 
 hier ist  es dann möglich, jugendliche mit und auch ohne Lizenz spielen zu lassen. Das  soll 
 dann auch für die Erwachsenen gelten.    
 
 Änderung Punktewertung 

  Auf mehrheitlichen Wunsch der Versammlungsteilnehmer wird die Punktewertung im 
 Einsteigerbereich zum 01.07.2015 geändert und den übrigen Jugendklassen angeglichen, d,h. 
 2 Punkte bei gewonnen (2:0), 0 Punkte bei verloren (0:2), 1 Punkt bei unentschieden (1:1). 
 

Terminwünsche für Frühjahrsrunde  

sind bei der Meldung zur HR mit einzugeben. 

 mini-Meisterschaften  Regions-/Verbandsentscheid 
 9 Ortsentscheide wurden in der Eifel durchgeführt, eine deutliche Steigerung zum Vorjahr 
 siehe Bericht RL  Regionsentscheid  mini-Meisterschaften 

Regionsentscheid Mini-Meisterschaften am 15. 03. 2015   in Schönecken 
Ausrichter SV „Burg“ Schönecken     58 Teilnehmer  (2014= 37 // 2013= 47 // 2012= 54 // 2011=42) 
TTVR/Verband  am 10.05.2015  TTG Bad Kreuznach // Bundesfinale 12.-14.6.2015  in Delmenhorst 

Platz Spielklasse Name Verein 

Region TTVR 

1.  AK  1 Jungen (Ju bis 12) Wagener, Ian TTG Schüller-Kerschenbach 

1. 8. AK  2 Jungen (Ju bis 10) Backes, Leo TTC 1960 Schwirzheim 

1. 25. AK  3 Jungen (Ju bis 10) Wagner, Fynn SV Wolsfeld 

 11. AK 1  Mädchen (Mä bis 12) Duijkens, Dewi SG Speicher-Orenhofen 

1.  AK  1 Mädchen Schmieding, Vanessa TTG Schüller-Kerschenbach 

 10. AK  2 Mädchen (Mäd bis 10) Kremer, Lara-Sophia SG Speicher-Orenhofen 

1. 2. AK  2 Mädchen (Mäd bis 10) Menzel, Lea TTG Schüller-Kerschenbach 

1. 1. AK  3 Mädchen (Mäd bis 10) Gossen, Xenia TTC Rommersheim 

 
 Nachwuchs-/Talentförderung Jugend Region EIFEL für die Spielzeit 2015/2016 
 Die derzeitigen Kader werden fortgesetzt. 
 Kadertrainer  NORD, Dirk Petzold, wird ab Spielzeit 2016/2017 aus heutiger Sicht als 
 Kadertrainer nicht mehr zur Verfügung stehen. 
 Region Eifel setzt die Maßnahmen zur Jugendförderung fort und arbeitet regionsübergreifend 
 mit Trier/Wittlich im Bereich „Bezirkskader“ zusammen.  
 Ende 2015 soll eine weitere erfolgsorientierte Überprüfung und Bestandsaufnahme erfolgen, 
 mit dem Ziel, die Jugend-/Talentförderung in der Region nachhaltig zu  verbessern 

Förderkader Eifel Nord Eifel Süd* Eifel Mitte 

Trainer Dirk Petzold 
Yannik Duppich 

Stefan Scheuls derzeit nicht aktiv 

Tag Samstag Samstag  

Dauer 3 Std 2 Std  

Ort Gerolstein Irrel  

Stärke max 22 max 12  

  

 Bezirkskader   Eifel / Trier (Fortsetzung Pilotprojekt Eifel-Trier-Wittlich TTVR 2016) 

 ( 5-6 x jährlich, Ort und Trainer wechselnd nach Absprache) 

Training/Ort Trainer/Vertreter Stärke Einzug 
Sonntags je 6 Stunden   1 Trainer im Wechsel max 20 Eifel / Trier 
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Wittlich/Speicher/ Gerolstein/ Trier/ Daun Elmar-Georg Hauf 
Phillip Schmidt 
Dirk Petzold 

je Region 10 

Zugangsberechtigt/Teilnehmer 
Nominierung durch  RL  Nachwuchsförderung Region  
10 Teilnehmer pro Region, Schwerpunkt B/C- Schüler-/innen 

  Zu Vereinsmeldung / Mannschaftsmeldung siehe auch Vereins Info TTVR Nr 1/2015 vom 
 22.05.2015  (Homepage Eifel unter Regionstag 2015) 

 
TOP 4 Klassen / Staffeleinteilung Regionsklassen 
 Meldung Jugendmannschaften 

D 16.3.3 Jugendmannschaften werden jährlich in die entsprechende Meldeliga Jugend ihrer Region 
ohne Angabe der Spielklasse neu gemeldet. Nach der namentlichen Mannschaftsmeldung 

werden die Spielklassen entsprechend des Mannschafts-Q-TTR-Wertes auf die Verbandsklassen 
verteilt. Alle nicht in die Verbandsklassen eingeteilten Mannschaften werden anschließend durch die 
Region eigenverantwortlich auf die Regionsklassen verteilt. Die Besetzung der Verbandsklassen 
erfolgt hierbei vorrangig. (Mannschafts-Q-TTR= Addition aller Q-TTR-Werte der gemeldeten Spieler 
<max. Sollstärke plus 2 weitere Spieler> dividiert durch Anzahl gewerteter Spieler der Mannschaft, 
Spieler  ohne Q-TTR Wert werden bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt) 

 
 Zum Vergleich Einteilung aus HR 2014 

TOP 10 Eifelvereine Jugendmannschaften nach M-QTTR  Wert      Herbstrunde (HR) 

Platz Spielklasse M-QTTR /Platz TTVR Verein 

1. 2. RLL  Süd/West 1249,33 / 21 SSV Pronsfeld 1 

2. 2. RLL  Süd/West 1237,25 / 24 SV „Burg“ Schönecken 1 

3. 1. BZL West 1229,80 / 28 TTG Gerolstein-Daun 

4. 1. BZL West 1228,00 / 29 DJK Matzen 

5. 1. BZL West 1204,25 / 38 TTC 1960 Schwirzheim 

6. 1. BZL West 1194,00 / 42 TTC Rommersheim 

7. 1. BZL West 1131,60 / 58 DJK Irrel 

8. Regionsliga 1123,00 / 62 SV Ferschweiler 

9. Regionsliga 1103,00 / 78 TTG Gerolstein-Daun 

10. Regionsliga 1061,17 / 95 TTG Schüller-Kerschenbach 

  

 
TOP 5 Anträge 
 SG Speicher-Orenhofen  vom 26.02.2015  zu Spielbetrieb Jugend  von Elmar-Georg 
 Hauf   (Originalantrag)  Sehr geehrter Herr Binder. 
 Gestatten Sie, daß ich mich mit einem Anliegen an Sie wende. Schon mehrfach bin ich im 
 Verein von Eltern angesprochen worden, daß Sie eine Spielansetzung von Jugendspielen 
 an den Tagen Montag bis Donnerstag aufgrund der Schule nicht mehr mittragen wollen. 
 Ich kann diese bedenken sehr gut nachvollziehen, vor allem auch dann, wenn auch noch 
 Spiele während der Woche schon um 17:30 Uhr angesetzt werden mit  Anfahrtsstrecken über 
 40 Kilometer. Wenn die Eltern dann fahren, wird es schon problematisch, überhaupt ein 
 Elternteil zu finden, der so früh zuhause ist, bzw. bei Kindern auf weiterführenden Schulen 
 kann es sein, daß diese erst um diese Uhrzeit nach hause kommen. 
 Aus diesem Grund habe ich einen Vorschlag zu machen, der möglicherweise allen Vereinen 
 entgegenkommt. Ich bitte daher auch, über diesen Antrag beim Regionstag zum einen zu 
 diskutieren und  dann auch abzustimmen. Die Regelung, die ich hier vorschlage, wurde in 
 meiner Zeit als  Regionsjugendwart in der Region Trier angewendet, und es hatte sich 
 bewährt. 
 Jeder Verein gibt seinen Wunschheimspieltag wie bisher dem zuständigen Staffelleiter an. 
 Dieser erstellt  dann einen Spielplan und stellt diesen den Vereinen vor. Die Vereine haben 
 dann vierzehn Tage Frist, sich  dazu zu äußern. Sind Vereine mit dem Terminplan und den 
 Spielen während der Woche nicht einverstanden, so müssen die  jeweiligen Heimteams 
 das betroffene Spiel an dem auf dem ursprünglichen  Wochentermin folgenden 
 Wochenende (Freitag / Samstag / Sonntag) austragen. Kommt innerhalb der  Frist kein 
 Einspruch, gilt der Spielplan so wie er zugesendet wurde.  
 
 Ein Beispiel dazu: 
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 Der Staffelleiter setzt in der Regionsliga Jugend das Spiel TTC Schwirzheim 1 gegen SG 
 Speicher-Orenhofen 1 an einem Mittwochabend, 23.09.2015 um 18:00 Uhr an. Der 
 Spielplan liegt der SG Speicher-Orenhofen seit 01.07.2015 vor, das heißt die Frist  zum 
 Einspruch läuft am 15.01.2015 aus. Erfolgt kein Einspruch, gilt diese Ansetzung. Die  SG 
 Speicher-Orenhofen legt allerdings Einspruch ein, also muss das Spiel an dem darauf 
 folgenden Wochenende (Fr; 25.09. bis So, 27.09.15) ausgetragen werden. 
 Vorteil dieses Systems ist, das Vereine, die mit der Ansetzung während der Woche keine 
 Probleme haben, dies weiter so machen können, und die Vereine, die bewußt nur 
 Freitag, Samstag oder Sonntag spielen wollen auch zu ihrem Recht kommen. Für den 
 Staffelleiter ist diese Regelung eigentlich nur in dem Moment mit Mehrarbeit verbunden, 
 wenn ein Verein gegen die Ansetzung während der Woche Einspruch  einlegt. Man kann 
 dies natürlich schon im Vorfeld etwas minimieren, wenn man klar weiß, das ein oder 
 mehrere Vereine den Wochenendtermin bevorzugen und die entsprechenden Spiele direkt 
 entsprechend ansetzt. 
 Die Einwände wegen mangelnden Hallenzeiten können nicht gelten, vor allem dann nicht, 
 wenn man argumentiert, daß Hallensportarten Vorrang haben vor Fußball. Es ist mir 
 durchaus bewußt, daß ich mit  diesem Vorschlag nicht unbedingt bei allen Vereinen 
 Begeisterung und Freude auslösen werde. Oft  kommen solche Vorwürfe wie beispielsweise 
 die Aussage, daß die Kinder, die auch Fußball spielen, dann  alle vom Tischtennis 
 weggehen werden. Das ist zum einen eine sehr unüberlegte Aussage und zeigt vor  allem, 
 das wir unseren Sport nicht richtig präsentieren und attraktiv machen. Zudem wird in 
 Jugendklassen  im Fußball meistens Samstagnachmittags oder Sonntagvormittags gespielt, 
 da ist zumindestens der Freitag frei. Das ein Jugendspieler im Fußball sowohl  Samstag und 
 Sonntag nicht da ist, dürfte doch eher  die Ausnahme sein. Und wie gesagt,  man muss 
 sich definitiv nicht immer dem Diktat des Fußballs unterwerfen. 
 
 Ich hoffe daher, daß die von mir vorgeschlagene Lösung der Mehrheit der Vereine in der Eifel 
 zusagt.  Natürlich habe ich diesen Vorschlag auch den Eltern der Jugendspieler der SG 
 Speicher-Orenhofen unterbreitet, die diesem Lösungsvorschlag auch schon im Vorfeld 
 zustimmten, da dieses Problem in unserem Verein ein Dauerbrenner war. 
 
 In der Hoffnung auf eine positive Resonanz, die Vernunft der Vereine, im Sinne der Kinder zu 
 handeln und zu entscheiden und die Einsicht aller auf den vorgeschlagenen Kompromiss 
 verbleibe ich 
 mit freundlichen Grüßen 
 P.S.  Die von mir aufgeführte Regelung galt übrigens auch im Erwachsenenbereich, da 
        ja wegen Studium, Montagetätigkeit, u.s.w. auch bei den Erwachsenen die An- 
        setzung von Wochenspieltagen strittig war. 
 
 Beschlussvorlage / Einleitung 
 Der Antrag ist form- und fristgerecht am 27.02.2015 beim Regionsvorsitzenden eingegangen 
 und  wird zu TOP 5 als Antrag Nr 1 zugelassen.   Zuständig ist die Jugendwartetagung.  
 Ein entsprechender Bescheid wurde dem Antragsteller am 16.03.2015 erteilt. 
 Hauptteil / Fakten / Begründung 
 Der Antragsteller bringt vor,  
 dass er schon mehrfach im Verein von Eltern angesprochen wurde, dass Sie eine 
 Spielansetzung von Jugendspielen an den Tagen Montag bis Donnerstag aufgrund  der 
 Schule nicht mehr mittragen wollen.  
 Er führt im Weiteren aus, dass er diese Bedenken sehr gut nachvollziehen kann, vor allem 
 auch  dann, wenn auch noch Spiele während der Woche schon um 17:30 Uhr angesetzt 
 sind mit Anfahrtsstrecken über 40 Kilometer. Wenn die Eltern dann fahren, wird es schon 
 problematisch,  überhaupt ein Elternteil zu finden, der so früh zuhause ist, bzw. bei Kindern 
 auf weiterführenden  Schulen kann es sein, dass diese erst um diese Uhrzeit nach Hause 
 kommen. 
 Vorschlag: 
 1. Verein legt Heimspieltag/Uhrzeit fest (mit Sperrzeiten bzw „frei“ Zeiten) 
 2. SL erstellt Spielplan und  übermittelt an Vereine 
 3. Vereine prüfen (Frist 14 Tage) 
 4.  Erfolgt kein Widerspruch bleibt es bei dem erstellten Spielplan 
 5. Erfolgt Widerspruch zu Spielen unter der Woche (Mo bis Do) so müssen die  Heim-



 
6 

 

  Team’s  die betroffenen  Spiele an dem auf dem ursprünglichen Wochentermin  
  folgendem  Wochenende (Fr/Sa/So) austragen. 
 Erfüllbare Rahmenbedingungen: 
 Zustimmung Vereine, liegt auch in dessen alleiniger Verantwortung 
 + Überwiegende Zustimmung der Schülerinnen und Schüler und Eltern 
 + Verfügbarkeit und Zustimmung MF/Betreuer am Wochenende (Fr/Sa/So) 
 + Verfügbare Hallenkapazität am Wochenende (Fr oder Sa oder So) 
 + bei Meldung Terminwünsche  
  - unter 4.3 Gesperrte Auswärtsspiele unter der Woche kenntlich machen 
 Schluss / Beschlussvorschlag 
 1. angenommen 
 2. Vereine beteiligen sich am Vorschlag auf Grund freiwilliger Verpflichtung 
 3. Abgelehnt wegen nicht erfüllbarer Rahmenbedingungen 
 4. alleinige Verantwortung der Vereine, Wunsch und Wille des Vereins werden 
                    vollständig bei der Vereinsmeldung/Terminwünsche eingebracht unter 
                    1.1 Terminwünsche Vor-/Rückrunde mit Bemerkung „frei“ (Sperrung von Spieltagen) 
         4.3  Gesperrte Auswärtsspiele unter der Woche 
        Der endgültige Spielplan wird dann auf einem neu zu installierenden Staffeltag  
  „Jugend“  erstellt. 
 Abstimmung 
 Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. 
 Die Meldungen erfolgen wie bisher mit den Möglichkeiten die click-tt für den Anteil 
 Terminwünsche bietet. 
 In einem eigens für den Jugendspielbetrieb einzurichtenden Staffeltag sollen dann die 
 erstellten Spielpläne zwischen den Vereine/Mannschaften abschließend dokumentiert werden. 
 Der Staffeltag ist für den 11.07.2015 in Speicher geplant. 
  
TOP 6 Sonstiges 

TT-Sportabzeichen Regiebox: 10,00 Euro 
anzufordern bei DTTB  E-Mail:     bugenhagen.dttb@tischtennis.de 

 NEU ist: wird als Leistung beim Deutschen Sportabzeichen in der Übungsklasse 
„Koordination“ angerechnet ( anstatt Hochsprung, Weitsprung, Schleuderball, Seilspringen) 

 Übungen TT-Sportabzeichen siehe Anhang. 
 
 Jahresrangliste Rheinland 2014  Jugend   (TOP 40) 
 19 Jugendliche aus der Eifel  9 Mädchen und  10 Jungen. Tabelle siehe Anhang 

 
 Der DTTB richtet am 20./21.06.2015 eine Kinder-&Jugendtrainerausbildung in Mülheim-

Kärlich an. Diese Ausbildung richtet sich an 16-26 jährige Personen und ist kostenlos. 
 
 Erfolgreiche Jugendarbeit Region Spielzeit 2014/2015 
 Auch in diesem Jahr werden wieder Auszeichnungen durch den Regions- Jugendwart 
 vergeben. 
 NEU: TTG’s (ab Spielzeit 01.07.2012) und Vereine ohne Spielgemeinschaft  werden separat 
 bewertet.   Diese Ehrungen finden am  Regionstag statt. 
 

Alle „Sportlichen Leistungen“ werden in einem eigenen PDF-Dokument auf der Homepage  
„Eifelseite“ unter Regionstag 2015 ab Ende Juni bereitgestellt. 

 
 TERMINE 

Datum Tag Thema/Veranstaltung Ausrichter/Durchführung 

06./07.06.15 (Sa/So) TTVR Top 36 Schüler A-B-C/Jugend TuS Sohren/TTC Hornister 

13.06.15 (Sa) Top 36 Herren A / RLQ Damen A TTG Torney/Engers 

27./28.06.15 (Sa/So) Top 20    Schüler A-B-C/Jugend  

04.07.15 Sa Staffeltag Damen/Herren in Wolsfeld Regionsspielleiter 

11.07.15 Sa Staffeltag Jugend in Speicher Regionsjuegndwart 

18.07.15 Sa Vereins-Servicetag TTVR  in Oberwesel TTVR/RTTV 

25./26.07.15 Sa/So Projekt  Eifel trifft Namur (Belgien)“ Seniorenvergleich Neuerburg 

07./08.11.15 Sa/So REM Regionseinzelmeisterschaften DJK Irrel 

20.03.16 So Regionsentscheid mini- Meisterschaften  RL Regionsentscheid 

09.04.16  Sa RMM Regionsmannschaftsmeister Jugend in Speicher 
Einsteiger Regionsmeister (VMM Jugend 07./08 Mai 16) 

Regionsjugendwart 
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10.04.16 So POKAL-Endrunde TTC Dockweiler 

30.04.16 Sa Relegationsspiele Regionsspielleiter/Hillesheim 

21./22.05.16 Sa/So RRL Regionsranglisten ESV Gerolstein 

  Staffeltag  2016  

25.05.16 Mi Regionstag 2016 (Tag vor Fronleichnam) TTV Badem (50) 

16.07.2016 Sa Jubiläum   50 Jahre TTV Basberg  

05./06.11.16 Sa/So REM   Eifel noch nicht ausgeschrieben 

09.04.17 So POKAL Endrunde Eifel noch nicht ausgeschrieben 

20./21.05.17 Sa/So RRL Eifel noch nicht ausgeschrieben 

24.05.17 Mi Regionstag 2017 (Tag vor Christi Himmelfahrt) TTC Rommersheim e.V.(50) 

30.05.18 Mi Regionstag 2018 (Tag vor Fronleichnam) TTC Dockweiler 

29.05.19 Mi Regionstag 2019 (Tag vor Christi Himmelfahrt) SC Irrhausen 

 
 Meldungen in click-tt Vereinsbereich 
 Vereinsmeldung (26.05.2015 bis 10.06.2015) 
 Terminmeldung (15.06.2015 bis 21.06.2015) Mannschaftsaufstellung und SBE: 
 VR (15.06.2015 bis 21.06.2015) 
 RR (16.12.2015 bis 22.12.2015) 
 

gez.        gez. 
 Jürgen Föst       Wolfgang Binder 

 Versammlungsleiter      Protokollführer 

 Regionsjugendwart 

Anhang: 

Jahresrangliste Rheinland Punkterangliste Jugend 

Punkte-Jahresrangliste Rheinland 2014/2015  am 26.01.2015 

Platz Name,Vorname Verein Jungen Mädchen Punkte 

C B A Ju C B A Mä 

2. Rebzda, Jenny (04) TTC Dockweiler     X    104 

4. Gneiding, Maria-Luisa(03) TTG Gerolstein-Daun      X   170 

5. Klink, Max (02) TTG Schüller-Kerschenbach  X       138 

6. Aubart, Michael (00) DJK Matzen   X      146 

7. Schäfer, Christiana (01) TTG Gerolstein-Daun       X  112 

9. Gieretz, Katharina (00) SSV Pronsfeld       X  101 

10. Barbye, Lorena (99) TTC Rommersheim        X 95 

12. Rebzda, Jenny (04) TTC Dockweiler      C   71 

12. Zimonczyk, Dennis (04) TTG Gerolstein-Daun X        93 

13. Klink, Tim (00) TTG Schüller-Kerschenbach   X      71 

17. Schalz, Jenny (01) TTC 1960 Schwirzheim       X  44 

17. Harings, Lucas (02) TTG Schüller-Kerschenbach  X       52 

19. Platt, Jannik (02) TTC 1960 Schwirzheim  X       48 

23. Thies, Maike (01) TTC 1960 Schwirzheim       X  15 

24. Frank, Julia (99) TTG Gerolstein-Daun        X 38 

27. Gneiding, Maria-Luisa(03) TTG Gerolstein-Daun       B  10 

29. Pauly, Theresa (97) TTC Dockweiler        X 21 

30. Pütz, Markus (99) SSV Pronsfeld    X     19 

33. Muchamedin, Dennis (01) TTG Gerolstein-Daun   X      14 

36. Klink, Max (02) TTG Schüller-Kerschenbach   B      10 

37. Hansen, Jeremy (98) SV „Burg“ Schönecken    X     13 

39. Kockelmann, Jan (98) SV „Burg“ Schönecken    X     11 

39. Gieretz, Katharina (00) SSV Pronsfeld        X 5 
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 Anhang 

 Allgemeine Informationen und wichtige WO Bestimmungen sowie Auszüge aus den  

 Änderungen der WO und der Gebührenordnung zum 01.07.2014. 

 Diese Informationen können nur unterstützend gelten, sie entbinden nicht von der 

 Pflicht die jeweils gültigen  Ordnungen  zur Kenntnis zu nehmen. 

  

WO Auszüge: 

A 1.4 Änderungen und Ergänzungen sind in der laufenden Spielzeit nicht erlaubt. Sie gelten generell ab 
der folgenden Spielzeit, wenn sie bis spätestens 1. März veröffentlicht sind. 

A 1.5 Werden Änderungen durch einen Beschluss des DTTB nach dem 1. März für die laufende bzw. 
folgende Spielzeit wirksam, ist das zuständige Ressort-falls zeitlich erforderlich-berechtigt, sofort 
zu reagieren und eine notwendige Regelung einzuführen. Diese ist unverzüglich zu veröffentlichen 
und gilt nur für die laufende bzw. folgende Spielzeit. 

A 1.8 In bestimmten Fällen können die Regionen für ihren Bereich bis Kreisliga Ausnahmen zulassen, 
die dann in den jeweiligen Regionen beschlossen werden müssen. Zuständig in den Regionen sind 
die Regionstage. Die möglichen Ausnahmen sind in dieser WO entsprechend definiert. Diese 
Ausnahmen müssen dem zuständigen Ressort innerhalb zwei Wochen mitgeteilt werden. 

A 5.1.2 Spielkleidung 
Für alle Klassen einer Region sowie die Jugendklassen gilt die einheitliche Spielkleidung nur als 

Soll-Vorschrift.  Die Grundfarbe der Kleidung muss jedoch einheitlich sein. 

A 9.3.1 Jugend/ Schüler 
Für jede Altersklasse gemäß WO A 8 und Zusatz des TTVR gibt es eine Turnierklasse. 
Es kann auf Regionsebene eine Spielklasse mit dem Namen„Nachwuchscup“für reine Anfänger 
(kein TTR-Wert oder ein nicht vergleichbarer TTR-Wert zum Stichtag der Mannschaftsmeldung 
Vorrunde) eingerichtet werden. In dieser Spielklasse gemeldete Spieler dürfen nur im 
Jugendspielbetrieb als Ersatzspieler eingesetzt werden. 

D 14.1.1 Die Spielberichte sind spätestens am Tag nach dem Spieltag bis 24.oo Uhr in click-TT zu erfassen. 

Für Samstags-und Sonntagsspiele muss bis sonntags 16.oo Uhr mindestens die Schnellerfassung 
erfolgen (soweit das Spielende dies ermöglicht)  Die Spielberichte sind spätestens am Tag nach dem 
Spieltag bis 24.oo Uhr in click-TT zu erfassen. Für Samstags- und Sonntagsspiele muss bis 
sonntags 16.oo Uhr mindestens die Schnellerfassung erfolgen (soweit das Spielende dies 
ermöglicht) 

D 15.2.1 Bei Mannschaften im Jugendbereich gelten die Toleranzgrenzen 100 bzw. 50 (statt 50+35). 

D 15.3.1 Spieler mit SBE-Vermerk können in einer Damen-/Herrenmannschaft unabhängig von 
ihrem Q-TTR-Wert höher gemeldet werden. (Jugendbonus). Bei Nutzung des Jugendbonus muss 
allerdings bei mehreren Spielern die Reihenfolge untereinander nach Q-TTR- 
Wert gegeben sein. 

D 16.8.6 In den Jugendklassen gibt es einen verbindlichen Aufstieg nur zwischen Herbst-und 

Frühjahrsrunde wie folgt: Aus den 2 Staffeln der 2. Rheinlandliga steigen je 4 Mannschaften in die 1. 
Rheinlandliga auf. Aus jeder Staffel der Bezirksliga steigen 2 Mannschaften in die entsprechende 
Staffel der 2. Rheinlandliga auf. Die Staffelsieger der Regionsligen steigen in die jeweilige Staffel der 
Bezirksliga auf. 

D 19.2 Die verbindlichen Termine für die zur jeweiligen Halbrunde notwendige Erfassung der 
Mannschaftsaufstellung werden auf der TTVR-Homepage und in click-TT veröffentlicht. Nach der 
Schließung des für die Meldung geöffneten Zeitfensters erfolgt die Prüfung und Genehmigung durch 
die zuständigen spielleitenden Stellen. Innerhalb von 4 Kalendertagen nach der entsprechender 

Mitteilung der genehmigten Aufstellungen können die Vereine Korrekturen beantragen, soweit 
Änderungen durch die spielleitenden Stellen vorgenommen wurden. 

D 19.3 Sollen Jugendspieler, die in keiner Jugendmannschaft gemeldet sind, als Ersatzspieler im 
Herren-oder Damenbereich eingesetzt werden, müssen diese bei der Mannschaftsmeldung in click- 
TT aufgeführt und mit einem „JES“ gekennzeichnet werden. JES-Spieler dürfen nur in der 

Mannschaft, in der sie gemeldet sind, maximal dreimal pro Halbserie eingesetzt werden und zählen 
in ihrer Mannschaft nicht zur Sollstärke. Die Anzahl von nicht in Jugendmannschaften gemeldeten 
„JES-Spielern “ ist auf drei Spieler pro Verein beschränkt. 

D 16.3.3 Jugendmannschaften werden jährlich in die entsprechende Meldeliga Jugend ihrer Region 
ohne Angabe der Spielklasse neu gemeldet. Nach der namentlichen Mannschaftsmeldung 

werden 
die Spielklassen entsprechend des Mannschafts-Q-TTR-Wertes auf die Verbandsklassen verteilt. 
Alle nicht in die Verbandsklassen eingeteilten Mannschaften werden anschließend durch die Region 
eigenverantwortlich auf die Regionsklassen verteilt. Die Besetzung der Verbandsklassen erfolgt 
hierbei vorrangig. (Mannschafts-Q-TTR= Addition aller Q-TTR-Werte der gemeldeten Spieler <max. 
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Sollstärke plus 2 weitere Spieler> dividiert durch Anzahl gewerteter Spieler der Mannschaft, Spieler 
ohne Q-TTR Wert werden bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt) 

D 16.9.1.4 Ein Abstieg nach der Herbstrunde aus einer Jugendklasse erfolgt immer auf freiwilliger Basis 

ohne weitere Konsequenzen. 

D 16.10.1 Nach Beendigung der Spielrunde kann eine Mannschaft bis zum 10. Juni aus einer Klasse 
zurückgezogen werden. Sie ist weiterer Absteiger. 

D 16.10.2 Freiwillig abgestiegene Mannschaften verlieren für das folgende Spieljahr das Recht auf 
Meisterschaft/Staffelsieg und Aufstieg. Durch freiwillig in der Zeit nach Beendigung der Spielrunde 
bis zum 10. Juni gestrichene Mannschaften ergeben sich für den betroffenen Verein und seine 
weiterhin vorhandenen Mannschaften keine Konsequenzen. 

D 16.10.4 In den Jugendklassen kann eine Mannschaft nach erfolgter Einteilung zur HR innerhalb einer 
Woche auf das Startrecht in einer Verbandsklasse verzichten und ihrem Wunsch entsprechend 

tiefer eingeteilt werden. Dabei verliert sie jedoch das Recht auf Aufstieg (nach der HR) und auf 
Staffelsieg/Meisterschaft. 

D 16.10.5 Eine Zurückziehung in den Jugendklassen gilt jeweils für das gesamte Spieljahr. 

D 25.5 Vereine, die beim Heimspiel kein Spiellokal zur Verfügung haben, müssen sich um ein 
Ausweichlokal bemühen und- falls dieses nicht gefunden wird- die Spielverpflichtung am Ort des 
Gastvereins wahrnehmen, ohne Anspruch auf Fahrgelderstattung und Rückspiel am eigenen Ort. 

B 4.3.2 Bei Neugründung eines Vereins oder einer Abteilung haben alle Mannschaften in der untersten 
offiziellen Spielklasse (derzeit 3. Kreisklasse) zu beginnen. Ein rechtlicher Anspruch auf Einordnung 
in eine höhere Spielklasse besteht auch dann nicht, wenn die Neugründung des/der 
Vereins/Abteilung erst auf die Auflösung eines/einer bislang bestehenden Vereins/Abteilung 
zurückzuführen ist. Eine Ausnahme ist unter Umständen möglich, wenn der/die bisherige 
Verein/Abteilung auf unbefristete Zeit einen generellen Verzicht auf die Wahrnehmung seiner Rechte 
leistet. 

B 4.3.3 Bei Übertritt zu einem anderen Verein gehen die vorhandenen Rechte auf Klassenzugehörigkeit 
verloren. Diese Rechte bleiben bei dem bisherigen Verein. Eine Ausnahme ist unter Umständen 
möglich, wenn eine gesamte Abteilung übertritt und der bisherige Verein auf unbefristete Zeit einen 
generellen Verzicht auf die Wahrnehmung seiner Rechte leistet. 

B 4.3.4 Bei Zusammenschluss (Fusion) von zwei oder mehr TT-Vereinen/-Abteilungen zu einem neuen 
Verein erhält dieser alle Rechte auf Klassenzugehörigkeit, die den Vereinen/Abteilungen vor der 
Fusion zustanden. Bei späteren Änderungen müssen alle Mannschaften in der untersten Klasse 
beginnen. 

B 4.3.5 Wenn zwei oder drei Vereine eine Tischtennisgemeinschaft (TTG) unter Einhaltung der Inhalte 
des TTVR-TTG-Vertragsentwurfes gründen, erhält diese TTG bei rechtzeitiger Neuanmeldung zu 
einer neuen Saison analog einer Fusion die Rechte auf Klassenzugehörigkeit für die gemeldeten 
Mannschaften, sofern einerseits die Spieler Vereinsmitglieder sind und andererseits von den 
zusammengeschlossenen Vereinen keine Mannschaften im Bereich des TTVR gemeldet werden. 

B 4.3.6 Die einzelnen zusammengeschlossenen Vereine können auch bei Austritt in der 
nächstfolgenden Spielzeit wieder eigene Mannschaften im Bereich des TTVR melden. 

B 4.3.7 Im Damen-und/oder Nachwuchsbereich bis zur 1. Rheinlandliga können auch 
Spielgemeinschaften (TTG) gebildet werden. 

B 4.3.8 Übertritt, Fusion, Bildung bzw. Kündigung von Spielgemeinschaften und neuen Vereinen können nur 
zum Beginn einer Spielzeit wirksam werden und müssen bis spätestens 30. April der TTVR-
Geschäftsstelle unter Beifügung der entsprechenden Unterlagen angezeigt werden. Die endgültige 
Wirkung tritt erst mit der schriftlichen Bestätigung durch den TTVR ein.  

  

 


